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Unseren Partnern geben wir ein 
deutliches Signal: Wir legen Wert auf 
eine verantwortungsvolle und offene 
Zusammenarbeit.

Gemeinsam. Sicher. Richtig:  
			   Unsere Botschaften

Gemeinsam: Partnerschaftliche Zusammenarbeit im 
Gesundheitswesen ist erlaubt und etabliert.

Zahlreiche Unternehmen der Medizintechnologie, Kliniken 
und Ärzte verbindet eine langjährige Partnerschaft in der 
Zusammenarbeit. Sie verlangt in jeder Hinsicht ein vertrau-
ensvolles und verlässliches Verhältnis zueinander. Diese 
Form gelebter Kooperation ist auch in Zukunft notwendig. 
Sie wird sogar ausdrücklich gewünscht, um weiteren Innova-
tionen in der Medizintechnologie den Weg zu ebnen.

U n s e r e  B o t s c h a f t e n
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Sicher: Es gibt Verhaltensempfehlungen, 
um Missverständnisse zu vermeiden.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es Verhaltensempfehlungen 
für die Zusammenarbeit im Gesundheitsmarkt. Sie zeigen 
allen Beteiligten eindeutig, welche Kooperationsformen er-
laubt sind und beschreiben deutliche Grenzen. Diese Regeln, 
die u. a. im Kodex Medizinprodukte verankert sind, tragen 
dazu bei, dass sich die Hersteller von Medizinprodukten, 
Kliniken und Ärzte heute und in Zukunft auf sicherem 
Boden bewegen. Sie können sich auf den Kern der Sache 
konzentrieren – die qualitativ hochwertige Behandlung und 
Versorgung der Patienten sowie die Entwicklung innovativer 
Produkte und Behandlungen.

Richtig: Die Kooperation ist notwendig, um zukunfts­
fähig handeln zu können. 

Medizinischer Fortschritt entsteht im Gesundheitswesen 
nur dann, wenn die beteiligten Partner in enger Abstim-
mung zusammenarbeiten. Jeder trägt mit seinem spezi-
fischen Know-how und seinen umfassenden Erfahrungen 
dazu bei, die komplexen Aufgaben der Forschung und 
Entwicklung zu lösen. Daraus entstehen innovative Produkte 
und Therapiemöglichkeiten, die die Qualität der Behand-
lungen optimieren und die Lebensqualität der Patienten 
erhalten oder nachhaltig verbessern. 
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Deutlich. Präzise. Eindeutig:  
			   Die vier Prinzipien

Trennungsprinzip

Transparenzprinzip

 �Umsatzgeschäfte müssen von der sonstigen Zusammenar-
beit strikt getrennt werden. Die sonstige Zusammenarbeit 
mit Kliniken und Ärzten darf nie im Zusammenhang mit 
Beschaffungsentscheidungen stehen. 
 

Eine Zuwendung oder andere Leistung (z. B. Geschenke, 
Spenden, Sponsoring) an eine Klinik, einen Arzt oder andere 
Beschäftigte medizinischer Einrichtungen darf weder zeit-
lich noch kausal in Zusammenhang mit einem möglichen 
Umsatzgeschäft stehen. Das leuchtet ein: Wer etwa eine 
Veranstaltung nur dann sponsert, wenn im Gegenzug der 
Kauf medizintechnischer Produkte zugesichert wird, handelt 
unrechtmäßig. Egal, ob die Leistung unentgeltlich oder ge-
gen Honorar erbracht wird – beides ist nicht zulässig.

Die vier Prinzipien sind wie die vier 
Himmelsrichtungen, nach denen wir 
unsere Arbeit ausrichten.

 �Jede Zuwendung und Vergütung muss offengelegt werden. 
 

Jede Leistung an eine medizinische Einrichtung oder an einen 
Arzt muss im öffentlich-rechtlichen Bereich dem Dienstherrn 
bzw. dem Arbeitgeber mitgeteilt werden. Ohne schriftliches 

V i e r  P r i n z ipi   e n
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Äquivalenzprinzip

Dokumentationsprinzip

 �Leistung und Gegenleistung müssen in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. 
 

Wenn ein Arzt beispielsweise eine Studie für ein medizintech-
nisches Unternehmen durchführt, muss das Honorar seinen 
Aufwand angemessen berücksichtigen und marktüblich sein. 
Die Bewertung der Angemessenheit ist stark vom Sachverhalt 
geprägt und z. B. abhängig von der Erfahrung des Experten 
und der Schwierigkeit der Leistungserbringung.

 �Alle entgeltlichen und unentgeltlichen Leistungen müssen 
schriftlich festgehalten werden. 
 

Von Honorarvereinbarungen über Reisekosten bis zu Ge-
schenken an medizinische Einrichtungen, Ärzte oder andere 
Beschäftigte im Medizinbereich: Es wird detailliert festgelegt, 
welcher Art die Zuwendung ist, welchen Zweck sie hat, welche 
Leistungen erbracht werden etc. Mit Hilfe verschiedener Mus
terverträge können die notwendigen Angaben problemlos 
dokumentiert werden. (www.medtech-kompass.de/service)

Einverständnis darf keine Zuwendung oder Vergütung geleistet 
werden. Grundsätzlich müssen Zahlungen für Studien sowie 
Anwendungsbeobachtungen stets direkt an die medizinische 
Einrichtung oder auf ein Drittmittelkonto überwiesen werden.
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Konkret. Genau. Vielseitig:  
		  Beispiele aus der Praxis

Worauf bezieht sich der Kodex konkret?

D i e  w i c h t ig  s t e n  B e i s pi  e l e

 �Medizinische Einrichtungen und ihre Mitarbeiter dürfen für 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte nur dann ausgesucht 
werden, wenn sie die entsprechende fachliche Qualifikation 
und Ausstattung für das Thema nachweisen können. Außer-
dem muss ein nachvollziehbares Interesse des Unternehmens 
an der Zusammenarbeit bestehen sowie der wissenschaft-
liche Wert nachgewiesen und dokumentiert werden. 

Beratung

Fort- und Weiterbildung

Forschungs- und Entwicklungsprojekte

 �Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen müssen einen 
ausschließlich berufsbezogenen, wissenschaftlichen Charak-
ter haben und in Zusammenhang mit dem Tätigkeitsfeld des 
Arztes und des einladenden Unternehmens stehen. Sie dürfen 
sich beispielsweise nicht an einem attraktiven Freizeitpro-
gramm orientieren. Für Klarheit sorgt darüber hinaus der 
festgelegte finanzielle Rahmen für Reisekosten, Übernach-
tungs- und Bewirtungskosten, der ggf. von dem Dienstherrn 
bzw. Vorgesetzten zu genehmigen ist. Zwischen den Partnern 
sollten alle Absprachen schriftlich dokumentiert werden.

 �In einem Beratervertrag müssen Leistung und Gegenleistung 
eindeutig festgelegt und schriftlich dokumentiert werden. 
Sie müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinander 
stehen. Die Honorierung muss marktüblich sein. Ein Berater 
darf nur Aufgaben übernehmen, für die er fachlich und  
wissenschaftlich qualifiziert ist. 
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 �Geschenke für Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen 
sind grundsätzlich nicht erlaubt. Es gibt zwei Ausnahmen:  
1. Geschenke zu besonderen Anlässen, z. B. Eröffnung der Pra-
xis, Dienst- oder Praxisjubiläen, Ernennung zum Chefarzt, die 
in jedem Fall einen angemessenen Rahmen einhalten müssen. 
2. Werbegeschenke von geringem Wert (z. B. Textmarker)  
müssen dauerhaft und deutlich mit dem Namen (z. B. Logo) 
des Werbenden gekennzeichnet sein. 

 �Die Bewirtung von Kunden in angemessenem Rahmen ist  
erlaubt, soweit diese im Rahmen eines Arbeitsessens statt-
findet. Ein Arbeitsessen liegt immer dann vor, wenn ohne 
direkten Produktbezug Fachfragen, der Stand oder Ausgang 
von Projekten erörtert werden. Dies ist z. B. bei einer gemein-
schaftlichen Projektbesprechung oder einem detaillierten 
Referentenvorgespräch der Fall. Eine Bewirtung darf auch in 
keinem Fall im Zusammenhang mit Umsatzgeschäften mit 
einer medizinischen Einrichtung stehen.  
Ferner dürfen Bewirtungen auch unabhängig vom Vorliegen 
eines Arbeitsessens im Rahmen von firmeninternen Fortbil-
dungsveranstaltungen erfolgen. Die Bewirtung für Angehöri-
ge des Kunden ist generell ausgeschlossen.

Geschenke

Spenden

Bewirtung

 �Spenden an medizinische Einrichtungen durch Hersteller 
und Vertreiber dürfen nur für folgende gemeinnützige 
Zwecke geleistet werden: Forschung und Lehre von wis-
senschaftlichem Wert, Verbesserung der Gesundheits- 
oder Patientenversorgung, Aus- und Weiterbildung sowie 
mildtätige Zwecke. Spenden sind Zuwendungen, die 
unabhängig von einer Gegenleistung gewährt werden. 
Bei der medizinischen Einrichtung ist die Verwaltung mit 
einzubeziehen. Die Spenden sind auf ein Konto der medizi-
nischen Einrichtung zu überweisen. Spenden auf Privat- 
oder Drittmittelkonten sind nicht erlaubt. Das Gleiche gilt 
für „Sozialspenden“ (z. B. die Unterstützung von Jubiläen, 
Betriebsausflügen, Weihnachts- und Geburtstagsfeiern). 



10

Schnell. Direkt. Aktuell:  
			   Unser Service

Die beste Voraussetzung für eine 
entspannte Zusammenarbeit mit den 
einzelnen Partnern ist die umfassende 
und genaue Information. Damit sind 
alle auf der sicheren Seite.

Carsten Clausen
Rechtsanwalt, Mitglied des Vorstands des BVMed
Joachim M. Schmitt
Mitglied des Vorstands und Geschäftsführer des BVMed

K o n t a k t

Ansprechpartner im BVMed-Vorstand

Ansprechpartner in der BVMed-Geschäftsstelle

Björn Kleiner
Leiter Referat Politische Kontakte
BVMed – Bundesverband Medizintechnologie e. V. 
Reinhardtstr. 29 b 
D - 10117 Berlin
Tel.(030) 246 255 - 23
Fax (030) 246 255 - 99
E-Mail: kleiner@bvmed.de
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Alle wichtigen Musterverträge von der Beratung bis 
zur Forschung und Entwicklung

Links

www.medtech-kompass.de/service

www.medtech-kompass.de/anwaelte

Als regelmässiges Medium informiert Sie unsere  
Depesche viermal im Jahr
www.medtech-kompass.de/depesche

Kodex Medizinprodukte
www.medtech-kompass.de/kodex
Gemeinsamer Standpunkt
www.medtech-kompass.de/gemeinsamer_standpunkt
Musterberufsordnung der Ärzte
www.medtech-kompass.de/musterberufsordnung

Rechtsanwälte finden Sie hier

Auf der Internetseite finden Sie weitere wichtige  
Dokumente zur Kooperation im Gesundheitsmarkt.
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